
 

 

Ordnungsbehördliche Verordnung  

über die Verkürzung der Sperrzeiten im Gebiet  

der Gemeinde Ruppichteroth  

vom 20.02.2018 
 

    Aufgrund des § 3 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen, zur Regelung von 

Zuständigkeiten und Festlegungen auf dem Gebiet des Gewerberechts (Gewerberechts-

verordnung - GewRV) vom 17. November 2009 (GV. NRW. S. 626/SGV. NRW. 7101), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. April 2017 (GV. NRW. S. 395) und der §§ 25 ff. 

des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - 

OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/  

SGV. NRW. 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 

1062) wird von der Gemeinde Ruppichteroth als örtliche Ordnungsbehörde aufgrund des 

Beschlusses des Rates der Gemeinde Ruppichteroth vom 19.02.2018 für die Gemeinde 

Ruppichteroth folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 

§ 1 

 

Gemäß § 3 Abs. 4 und Abs. 5 GewRV wird der Beginn der Sperrzeit für Jahrmärkte, 

Kirmesveranstaltungen, Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen in den Nächten von Freitag 

auf Samstag und von Samstag auf Sonntag auf 3:00 Uhr, in den Nächten von Sonntag auf 

Montag und von Montag auf Dienstag auf 1:00 Uhr festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Verkündung in Kraft.  

Ihre Geltungsdauer endet mit Ablauf des 02.03.2038. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


